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avec une insistance particulière: «N’oubliez pas que dans ce pays, ce n’est pas le 
Gouvernement qui décide de la guerre. C’est le pays entier qui, comme un seul 
homme, la demande ou la refuse. Rien au monde ne peut l’y entraîner s’il ne la 
veut pas. Mais s’il la juge nécessaire aucune considération, aucun Gouvernement 
ne peut l’arrêter et le jour où nous menacerons, soyez sûr que ce ne sera pas du 
<bluff>, comme l’a fait la Russie.»

Je ne veux pas être alarmiste. Je connais la fougue avec laquelle Mr. Roosevelt 
traite toutes les questions, mais néanmoins la présence et l’approbation du 
Secrétaire de la Guerre, Mr. Taft, à cette conversation m’ont donné à réfléchir et 
m’ont fait un devoir de Vous en donner connaissance.

En tous cas, si la participation des Etats-Unis à la guerre ne se réalise pas à 
présent ou plus tard, il n ’en reste pas moins acquis pour moi qu’elle a fait l’objet 
des sérieuses préoccupations de ce Gouvernement et qu’il cherche dans ce 
moment tous les moyens d’empêcher l’écrasement définitif du Japon.

J ’ignore quel est l’état actuel de l’effectif militaire et naval des Etats-Unis, 
mais je tâcherai de me renseigner exactement à ce sujet.

11
E VED, A + W, 1909-1955/5/1

Der Vorsteher des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes,
A . Deucher, an den schweizerischen Gesandten in Berlin, A . Roth

Kopie
S Bern, 29. Februar 1904

Im Anschluss an unsere provisorische Mitteilung vom 17.1 dies betreffend die 
Angelegenheit der Kanal- und Rheinschiffahrt bringen wir Ihnen folgendes zur 
Kenntnis:

Um die vom Auswärtigen Amt gewünschte genauere Formulierung unserer 
Begehren vorzubereiten, wurde zunächst eine Vorbesprechung der Abteilungs
vorstände der speziell beteiligten Departemente veranstaltet. Dieselbe fand am 
25. Januar statt. Über den Verlauf und die gefassten Konklusionen orientiert das 
beiliegende Protokoll2.

Die beteiligten Departemente haben sich seither mit jenen Konklusionen 
einverstanden erklärt, so dass die Angelegenheit dem Bundesrate zur Beschluss
fassung unterbreitet werden könnte. Vorher würden wir aber gerne auch Ihre 
geschätzte Ansichtäusserung entgegennehmen. Im Zusammenhang stellt sich die 
Sache dar wie folgt:

1. Schon im Jahre 3893 richtete die Stadt Hüningen eine Eingabe an das k. 
Ministerium für Elsass-Lothringen, um eine Verbesserung des Hüningerkanals 
zu verlangen.

1. E VED A  + W 1909-1955/511.
2. E VED A  + W 1909-19551511.
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2. Im Juli 1895 richtete die deutsche Regierung eine Note an den schweizeri
schen Bundesrat, in welcher die Zustimmung der Schweiz zur Errichtung eines 
Stauwehres unterhalb der Einmündung des Hüningerkanals in den Rhein zum 
Zwecke der Hebung des Wasserstandes im Kanal verlangt wurde. Basel erhob 
hiegegen Vorstellungen, wegen der mit der Stauung des Rheinwassers verbunde
nen Überschwemmungsgefahr für verschiedene Stadtteile.

3. An Stelle des genannten, deutscherseits verfolgten Projektes entstand dann 
in Basel das Projekt einer Verlängerung des zu verbessernden Hüningerkanals 
bis Basel und Anlage eines Hafens in dieser Stadt. Gemäss einer vorläufigen 
Punktation zwischen Delegierten von Basel-Stadt und Elsass-Lothringen wären 
hüben und drüben folgende Verpflichtungen übernommen worden:

a. von Elsass-Lothringen:
1. Vertiefung und Verbreiterung des Kanals bis Hüningen und Errichtung von 
drei Ausweichstellen. Voranschlang: 1,4 Millionen Mark.
2. Zustimmung zur Anlage eines Verbindungskanals auf deutschem Boden 
zwischen Basel und Hüningen und zum Betrieb dieses Verbindungskanals 
durch die Schweiz.
b. von Basel:
1. Anlage des Verbindungskanals und des Hafens auf eigene Kosten.
2. Sicherung einer jährlichen Verzinsung und Tilgung der von Elsass-Lothrin
gen aufzubringenden Summen für die Kanalverbesserung, soweit die zu erhe
benden Schiffahrtsabgaben dafür nicht ausreichen sollten.
4. Gegen dieses Projekt, zu welchem, wie aus Punkt 1 und 2 hervorgeht, die 

Veranlassung indirekt von deutscher Seite gegeben worden war, opponierte 
erstens die Stadt Hüningen, weil ihr dadurch der Hafen entgangen wäre, von 
dem sie sich einen wesentlichen Aufschwung ihres Gemeinwesens versprach, 
zweitens die Reichseisenbahn-Verwaltung wegen der Konkurrenz, die der ver
besserte Kanal den elsässischen und badischen Bahnlinien zu machen drohte. 
Die k. Regierung lehnte schliesslich die Sanktion der provisorischen Vereinba
rung zwischen Basel und Elsass-Lothringen, beziehungsweise den Abschluss 
eines Staatsvertrages zwischen der Schweiz und Deutschland auf genannter 
Grundlage ab.

5. Heute liegt die Sache in verschiedener Hinsicht günstiger. Für Basel fällt 
die Erstellung eines Verbindungskanals und eines Hafens weg. Das statt dessen 
zu erstellende Verbindungsgeleise zwischen dem Güterbahnhof St. Johann und 
dem in Hüningen anzulegenden Hafen wird von den Bundesbahnen besorgt 
werden. Die Leistungen Basels werden sich also voraussichtlich auf eine Verzin- 
sungs- und Amortisations-Garantie für die von Elsass-Lothringen vorzunehmen
de Kanalverbesserung nebst einer freiwilligen Kapitalbeteiligung an der Hafen
anlage in Hüningen beschränken.

Die Stadt Hüningen erhält den Hafen, den sie mit Hülfe von Subventionen 
selbst erstellen will. Sie wird also diesmal das Projekt nach Möglichkeit fördern 
und bei der Reichsregierung befürworten wollen.

Opponenten werden nur noch die badische und die elsässische Bahn sein, mit 
Bezug auf welche Herr von Koerner dem Chef unserer Handelsabteilung gegen
über in Frankfurt bemerkte, dass sie, wenn man diesmal auf das Projekt einträte,
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wahrscheinlich eine Einwirkung auf dem Kanaltarif verlangen würden. Beiläufig 
gesagt, würde eine solche Bedingung hier allseitig als unannehmbar erachtet.

6. Wenn Sie sich einverstanden erklären, würden wir nun dem Bundesrate 
beantragen, die schweizerischen Forderungen3 zuhanden des Auswärtigen Am
tes zu formulieren wie folgt:

Die k. Regierung gibt ihre Zustimmung

I. Hinsichtlich des Hüningerkanals:
a. zu den von der Regierung von Elsass-Lothringen und der Stadt Hüningen 

auszuführenden Arbeiten, nämlich Verbreiterung und Vertiefung des Hüningerka
nals in der Weise, dass derselbe mit der Kanalstrecke Mülhausen-Strassburg 
gleichwertig wird, Anlage von Ausweicheplätzen im Kanal und Hafenanlage in 
Gross-Hüningen, mit den erforderlichen Quais, Anlanderampen, Kranen, etc.;

b. zu einer Geleiseverbindung zwischen der Hafenanlage in Gross-Hüningen 
und der Güterstation St. Johann;

c. zur Besorgung des Betriebsdienstes auf diesem Verbindungsgeleise durch die 
schweizerischen Bundesbahnen.

II. Hinsichtlich der Rheinschiffahrt:
zur Aufnahme der Schweiz in die revidierte Rheinschiffahrtsakte vom 17. Okto

ber 1868.

7. Was das weitere Vorgehen anbelangt, so nehmen wir an, dass nach 
erfolgter Zustimmung der k. Regierung betreffend den Kanal ein besonderer 
Staatsvertrag zwischen der Schweiz und der k. deutschen Regierung abzuschlies- 
sen wäre, und zwar auf Grund einer zunächst zwischen der Regierung von Basel- 
Stadt und dem k. Ministerium von Elsass-Lothringen zu treffenden Verständi
gung, ähnlich derjenigen vom Jahre 1895. Wahrscheinlich werden die beiden 
letzteren Regierungen zu diesem Zwecke schon vorher wieder miteinander 
Fühlung suchen, und wir denken, dass dies nicht nur zulässig, sondern sogar sehr 
wünschenswert wäre.

Wir wollen nicht unterlassen, Ihnen hiemit auch eine Abschrift einer Ver
nehmlassung des Departements des Innern des Kantons Basel-Stadt, datiert 3. 
dies, zu übermitteln. Zu den bezüglichen Ausführungen bemerken wir folgendes:

1. Dass das Begehren betreffend die Rheinschiffahrt über denjenigen bezüg
lich des Hüningerkanals nicht zu vernachlässigen sei, betrachten wir als selbstver
ständlich, wenn auch in der Konferenz der Abteilungsvorstände, namentlich 
seitens der Herren Vertreter der Generaldirektion der Bundesbahnen, das

3 . Die Begehren an Deutschland wurden am 29. Januar 1904 dem Departement des Innern des 
Kantons Basel-Stadt mitgeteilt, welches dazu am 3. Februar sein Einverständnis gab. Am 25. März 
beschloss der Bundesrat, die genannten Forderungen an Deutschland zu stellen; diese wurden am 
29. März mit einer Verbalnote des schweizerischen Gesandten in Berlin dem Auswärtigen Amt 
überreicht. Die Weiterverfolgung dieser Angelegenheit erlitt zunächst durch den Tod des schweizeri
schen Gesandten Arnold Roth vom 7. April 1904 und die anhaltende Stockung der schweizerisch
deutschen Handelsvertragsunterhandlungen einen längeren Unterbruch. Am 19. August 1904 erklärte 
das Auswärtige Amt nach wiederholten Anfragen, noch keine formelle Antwort erteilen zu können.
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Kanalprojekt als das praktisch zunächst ins Auge zu fassende bezeichnet wurde. 
In unserer Instruktion vom 7. Oktober haben wir diesbezüglich ausdrücklich 
bemerkt, dass die Gelegenheit der Handelsvertrags-Unterhandlungen zu benut
zen sei, um beide Schiffahrtsangelegenheiten mit allem Ernst und Nachdruck zu 
betreiben.

2. Ob die Erteilung der gewünschten Zusicherungen der k. Regierung eine 
absolute Voraussetzung des Zustandekommens eines neuen Handelsvertrages 
bilden werde, kann zur Zeit nicht mit Sicherheit gesagt werden. Massgebend ist 
einstweilen die bereits genannte Instruktion, nach welcher die Angelegenheit 
nicht unmittelbar mit den Handelsvertragsunterhandlungen verbunden, sondern 
nur gleichzeitig und solange es zweckmässig erscheint in konditionellem Zusam
menhang mit denselben behandelt werden soll.

3. Wie unsere Forderung betreffend die Rheinschiffahrt zu begründen ist und 
inwieweit insbesondere die Wienerkongressakte von 1815 dazu herbeigezogen 
werden soll, muss Ihrem Ermessen anheimgestellt werden. In unserer mehrge
nannten Instruktion haben wir mit Bezug hierauf der Ansicht Ausdruck gegeben, 
dass es zur Stützung unserer Forderungen keiner Berufung auf den Wienerkon
gress und keiner langen völkerrechtlichen Erörterungen bedürfe, sondern dass 
deren Berücksichtigung vor allem als ein Gebot des freundnachbarlichen Ver
kehrs erscheine. In Ihrer Note vom 16. November an das Auswärtige Amt ist 
übrigens der völkerrechtlichen Seite der Angelegenheit bereits Erwähnung getan 
worden.

4. Einer Zusicherung der deutschen Regierung, die Aufnahme der Schweiz in 
die Rheinschiffahrtsakte bei den Niederlanden zu befürworten, wird es kaum 
bedürfen, wenn sie überhaupt der Sache günstig gestimmt ist. Dass unserseits 
eine nachträgliche Verständigung mit der niederländischen Regierung in Aus
sicht genommen sei und dass dieselbe unschwer zu erlangen sein dürfte, haben 
Sie in Ihrer Note an das Auswärtige Amt hervorgehoben.

Dass Deutschland zu einer Revision der Rheinschiffahrtsakte Hand bieten 
müsste, sofern eine solche durch den Eintritt der Schweiz in dieses Vertragsver
hältnis wirklich geboten wäre, scheint uns eine logische Folge seiner allfälligen 
prinzipiellen Zustimmung zu unserer Aufnahme zu sein.

Auch die Ausdehnung der Erleichterungen, die Deutschland den Niederlan
den gewährt, auf die Schweiz dürfte sich schon aus deren Aufnahme in die 
genannte Akte, soweit es nötig ist, von selbst ergeben. Abgesehen hievon wäre 
es wohl verfrüht, die Punkte 1-3 des Schreibens von Basel schon jetzt des nähern 
in unsere Vorverhandlungen mit der k. Regierung hineinzuziehen.
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